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Verordnung

der Marktgemeinde Moosburg vom 14. September 2024, Zahl 1,2O-2-ZL-2912024, mit
welcher für in §1 angeführten Parkplätzen, im Ortsgebiet der Marktgemeinde Moosburg,

anlässlich des ,,Moosburger Bauern- und Regionalmarktes" am 14.O9,2024
vorübergehend straßenpolizeiliche Maßnahmen verfügt werden.

Gemäß §§ 43 und 44 in Verbindung mit § 94 d der Straßenverkehrsordnung 1960 BGBI. Nr.

159/1960, in der Fassung BGBI. L2212022 wird verordnet:

§1

Ein ,,HALTEN UND PARKEN VERBOTEN" wird für

den ,,Parkplatz Schallar 2"
den gesamten,,Dorfplatz"
und für den ,,Parkplatz Kirche"

am 14. September 2024, in der Zeit von 07:00 bis 13:00 Uhr verfügt.

§2

Diese Verordnung ist gemäß § 44 leg. cit. durch die Aufstellung der Verkehrszeichen gemäß

§ 52 Z 13 b der SIVO 1960 ,,HALTEN UND PARKEN VERBOTEN* mit den Zusatztafeln

,,Hier wird abgeschleppt" und ,,gilt am Samstag, 14. September/ von O7:00 bis
13:OO Uhr" an den im § I festgelegten Stellen kundzumachen und tritt mit der Aufstellung
der Verkehrszeichen in und mit deren Entfernung außer Kraft.
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